
Bescheinigungspraxis des Jobcenters Landkreis Heilbronn: 
 

1. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? 
2. Probleme / Lösungsansätze   
3. Warum bescheinigt das JC? 
 

 
1. Voraussetzungen 
 
1.1. Sobald 1 € laufende Leistung bezogen wird 
1.2. Antrag auf Formblatt: hier wird nochmals gefragt,  
1.2.1. ob (und welche) es weitere Unterhaltsberechtigte außerhalb der BG gibt / 
1.2.2. Einverständnis der Dokumentation auf der Leistungsakte 
1.2.3. auf welches Konto das der BG angerechnete KG geht (Nachweis 

Kontoauszug erforderlich) 
1.2.4. komplizierte Fälle werden an das AG verwiesen 
 
Des Weiteren wird bei uns bei Neubeantragung / Erstbeantragung von ALGII 
gefragt, ob es sich um ein P-Konto handelt 
 
2. Probleme und Lösungsansätze 
 
2.1. Einmalige Leistungen / Erstausstattung: Durch die Dokumentation des P-
Kontos kann der LSB erkennen, dass der Freibetrag überschritten werden kann. Mit 
Begleitschreiben kann dann auch eine Bescheinigung mitgeschickt werden. Diese ist 
dann auch zeitlich passend. Aber es muss bekannt sein, dass es sich um ein P-
Konto handelt. 
 
2.2. Nachzahlungen: durch die Dokumentation auf der Akte ist die Problematik 
wieder bekannt. LSB prüft ob Barzahlung / Barscheck bzw. Direktzahlung Vermieter 
etc. möglich ist um so den Antrag bei Gericht zu vermeiden 
 
2.3. Sozialleistungsproblematik zum 01.01.2012: Viersprachige Plakataktion im 
Wartebereich 
 „Sprechen Sie uns an“. 1-seitiges Formular welches nur den Hinweis enthält, dass 
14 Tage Regelung und vermutlich die Beschlüsse hinfällig werden, enthält. 
 
 
3. Warum bescheinigt das JC? 
 

3.1. Kundenzufriedenheit 
3.2. Vermeidung von existenziellen Schulden, die durch die Pfändung 

entstehen würden und dann vom JC darlehensweise übernommen 
werden müssten 

3.3. Vermeidung von Doppelzahlungen, die mangels bereiter Mittel gem. § 9 
SGBII erfolgen müssen 

3.4. last, but noch least: Zeitersparnis (keine diskutierenden Kunden, 
vermiedene Anträge etc.) und sparsamer Einsatz von unseren 
Steuergeldern 


